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Wir férdern Niedersachsen





Kumulierungsvorschriften i.S. der De-minimis-Verordnung
Im Rahmen der De-minimis-Verordnung sind folgende Kumulierungsvorschriften einzuhalten:

1. Mit anderen De-minimis-Beihilfen (in der De-minimis-Erklärung anzugeben)
und
2. Mit anderen Beihilfen in Bezug auf dieselben förderfähigen Kosten

Bei dem Niedersachsen-Kredit handelt es sich um eine De-minimis-Beihilfe, bei dem der Subventionswert angegeben wird. Der Kreditnehmer erhält eine De-minimis-Bescheinigung. Bei einer Kumulierung von Niedersachsen-Kredit mit De-minimis-Beihilfen oder Regionalbeihilfen ist der Subventionswert des Niedersachsen-Kredits zu berücksichtigen. Wir weisen darauf hin, dass Überfinanzierungen ausgeschlossen sind.

Die nachfolgenden vier Beispiele geben einen Überblick über die Möglichkeiten. Sie erheben aber keinen Anspruch auf Vollständigkeit und ersetzen nicht die genaue Auseinandersetzung mit dem jeweiligen Einzelfall.

Beispiel 1

Das Unternehmen hat in Bezug auf dieselben förderfähigen Kosten bereits eine Regionalbeihilfe in Höhe von 25 % erhalten. Der maximale Regionalbeihilfe-Fördersatz für das betreffende Unternehmen beträgt 30 %.

Folge:

Das Unternehmen kann im Rahmen der De-minimis-Verordnung für dieselben förderfähigen Kosten noch 5 % erhalten, sofern die De-minimis-Schwelle von 200.000 € (bzw. 100.000 € für Straßengüterverkehr) nicht überschritten wird.

Beispiel 2
	
	Förderprogramm 1
	Förderprogramm 2

	Art der Förderung:
	Regionalbeihilfen
	De-minimis-Beihilfen

	Maximaler Fördersatz:
	30 %
	20 %

	Förderfähige Ausgaben:
	Investitionen
	Betriebsmittel


Folge:

Es besteht keine Kumulierungspflicht von Regional- und De-minimis-Beihilfen, da es sich nicht um dieselben förderfähigen Kosten handelt. Es ist lediglich darauf zu achten, dass die De-minimis-Schwelle von 200.000 € (bzw. 100.000 € für Straßengüterverkehr) nicht überschritten wird.

Beispiel 3

	
	Förderprogramm 1
	Förderprogramm 2

	Art der Förderung
	Regionalbeihilfen
	De-minimis-Beihilfen

	Maximaler Fördersatz gemäß Verordnung
	30 %
	

	Maximaler Fördersatz gemäß Programm
	20 %
	20 %

	Förderfähige Ausgaben
	Investitionen
	Investitionen und Betriebsmittel


Vorhaben:
Investitionen:
900.000
€
Betriebsmittel
100.000
€

Das Unternehmen hat vorher keine De-minimis-Beihilfen erhalten (Schwellenwert für dieses Unternehmen = 200.000 €).

Folge:

Aus dem Förderprogramm 1 werden Regionalbeihilfen in Höhe von 180.000 € gewährt. 
Aus dem Förderprogramm 2 können bezogen auf dieselben Investitionen 10 % bzw. 90.000 € (Differenz zwischen dem maximalen Fördersatz gemäß Verordnung und dem maximalen Förderwert gemäß Programm = 10 %) und bezogen auf Betriebsmittel 20 % bzw. 20.000 € (maximaler Fördersatz gemäß Programm = 20 %) gewährt werden.

Das Unternehmen erhält:
Regionalbeihilfe
180.000
€

De-minimis-Beihilfe (regional)
90.000
€

De-minimis-Beihilfe
20.000
€

insgesamt
290.000
€

Begründung:

Im Rahmen der zulässigen Grenze nach den Bestimmungen über die Regionalbeihilfen könnte das Unternehmen insgesamt höchstens 270.000 € erhalten. Im vorliegenden Beispiel wird dieser Betrag aufgrund der programmspezifischen Regelung lediglich zu 180.000 € ausgeschöpft. Die restlichen 90.000 € dürfen somit zusätzlich mit De-minimis-Beihilfen für dieselben förderfähigen Kosten aufgefüllt werden. Deshalb kann die De-minimis-Beihilfe für Investitionen aus dem Förderprogramm 2 nur in Höhe von nominal 10 % gewährt werden. Die De-minimis-Beihilfe für Betriebsmittel kann im vorliegenden Beispiel in voller Höhe gewährt werden.
Beispiel 4

Ebenso wie das Beispiel 3 mit dem Zusatz, dass das Unternehmen bereits in den vorangeganenen zwei Wirtschaftsjahren eine De-minimis-Beihilfe in Höhe von 140.000 € (Schwellenwert für dieses Unternehmen = 200.000 €) erhalten hat.

Folge:

Aus dem Förderprogramm 1 werden Regionalbeihilfen in Höhe von 180.000 € gewährt.

Aus dem Förderprogramm 2 könnten bezogen auf dieselben Investitionen 10 % bzw. 90.000 € (Differenz zwischen dem maximalen Fördersatz gemäß Verordnung und dem maximalen Förderwert gemäß Programm = 10 %) und bezogen auf Betriebsmittel 20 % bzw. 20.000 € (Maximaler Fördersatz gemäß Programm = 20 %) gewährt werden.
Da das Unternehmen jedoch bereits eine De-minimis-Beihilfe in Höhe von 140.000 € erhalten hat, muss die De-minimis-Beihilfe auf 60.000 € gekürzt werden, um nicht die Schwelle von 200.000 € zu überschreiten.

Das Unternehmen erhält:
Regionalbeihilfe
180.000
€

De-minimis-Beihilfe (regional)
60.000
€

insgesamt
240.000
€
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